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1. der Täter bereits wegen eines Verbrechens bestraft ist;
2. die Würdigung seiner Tat und Persönlichkeit ergibt, daß nach Ver

büßung der Strafe eine ordnungsgemäße Wiedereingliederung des Ver
urteilten durch staatliche Kontrollmaßnahmen unterstützt werden muß.

(2) Bei Verurteilung wegen Rowdytums und Zusammenrottung kann 
das Gericht auf die Zulässigkeit staatlicher Kontrollmaßnahmen durch 
die Deutsche Volkspolizei erkennen, wenn der Täter mit Freiheitsstrafe 
oder Verurteilung auf Bewährung bestraft wird.

(3) Der Leiter des für den Wohnort des Haftentlassenen zuständigen 
Volkspolizei-Kreisamtes erhält durch die gerichtliche Entscheidung das 
Recht, dem Verurteilten Auflagen zu erteilen. Die Auflagen können um
fassen

— die Verpflichtung zur Meldung bei einer Dienststelle der Deutschen 
Volkspolizei, einschließlich der vorherigen Mitteilung eines Arbeits
platzwechsels sowie zusätzliche Meldepflichten;

— die Untersagung des Aufenthalts an einzelnen bestimmten Orten, zum 
Besuch bestimmter Örtlichkeiten oder des Umgangs mit bestimmten 
Personen.

Außerdem ist die Versagung, der Entzug oder die Einschränkung staat
licher Erlaubnisse und Genehmigungen durch die zuständigen Organe zu
lässig. Durchsuchungen der Wohnung und anderer umschlossener Räume 
dürfen auch zur Nachtzeit durchgeführt werden.

(4) Die Kontrollmaßnahmen werden im einzelnen vom Leiter des Volks
polizei-Kreisamtes festgelegt. Ihre Dauer beträgt mindestens zwei und 
höchstens fünf Jahre.

(5) Das Gericht kann im Urteil die nach § 47 Absatz 2 Ziffer 2 vorge
sehene Maßnahme mit der Wirkung aussprechen, daß die Zuweisung des 
Arbeitsplatzes der Genehmigung der Organe der Deutschen Volkspolizei 
bedarf.

(6) Verletzt ein unter Kontrollmaßnahmen Gestellter böswillig die ihm 
erteilten Auflagen, wird er nach § 238 bestraft.

6. Abschnitt 

§ 59 

Ausweisung
Gegenüber Tätern, die nicht Bürger der Deutschen Demokratischen Re

publik sind, kann an Stelle oder zusätzlich zu der im verletzten Gesetz an
gedrohten Strafe auf Ausweisung erkannt werden.


